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verlegen als bezeichnen würden, wenn WITr sS1C in dieFormel (zeseBes
» fassen wollten.  66 20 Auch 1€ Sternbilder des deutschen G(eistes stehen in

geheimer Beziehung A den „Jahreszeiten der Macht“‘ In Arbeit des
veErgansSsCHCchH Jahres ber den Gang der deutschen Philosophie des Jahr-
hunderts hat Reinhold Schneider diese Beziehungen aufgewiesen und mC
deutet Die grauenvolle, vo Jebendigen Gott gelöste, Christus vorbei-
gehende Macht deren Untergang WITr zulegt bitter erfahren haben,
hat sıch zZuUu rechtfertigen versucht aus der deutschen Philosophie des

Jahrhunderts. so hat dieser deutsche Geist das Kreuz uDsSseTIer Gegenwart
mıT aufgerichtet.

„Durch das rfahrene hindurch un die Not der Erfahrung - ıcht
eiwa durch die Verleugnung der Not führt derWeg rÄl Christus, führt Chri-
STUS, der Herr der Geschichte, die Menschheit und mıt iıhr die <reatur
un alles Geschaffene heim Gott Wo das Kreuzsteht, ist der (Geist gefragt,
oh Christus sSe1inN ıll Wider seiNEN Willen, der Gewalt der Gnade
hat der Geist mitgeholfen der Errichtung des ungeheuren TEUZES dieser

06Jahre Nun fragt ıhn das Kreuz, oh Christus 1 will

Die Ehrfifurcht VOT dem en
Zu den Fragen ul IP 218

Von HARTMANN

Das Strafgesegbuch das 1870 Bereich des Norddeutschen Bundes C11-

geführt wWar und mıL dem Januar 1872 für das gesamte (rebiet des NCU-

gegründeten Deutschen Reiches 1n Kraft trat, übernahm 1ın sCINEM 218
z Norm des bisherigen preußischen Strafrechts. Nur die Vorschrift der
Berücksichtigung mildernder Umstände 15 hinzugefügt; 1 übrigen wird die
Abtreibung ohne Ausnahme früheren echt als Verbrechen betrachtet.
Das entsprach dem Rechtsbewußtsein der eıt und die Urheber unseres

Strafgesegbuches haben sicher nicht geahnt daß gerade dieser Paragraph
allen anderen eısten und amı lautesten umkämpft werden würde

In der eıt VOLr dem ersten Weltkrieg es vorwiegend Juristen und
Mediziner, denen das GeseB problematisch geworden war In Untersuchungen
un! Änderungsvorschlägen befaßten sS1e S1. mıt der Tatsache., daß das Vor-
gehen vieler Ärzte bestimmten Konfliktsfällen Widerspruch stand
geltenden GeseßB, hne daß dafür VOTFr dem Strafrichter ZUT Verantwortung
SCZORCH wurden. Nach der Revolution VOo 1918 ist der Streit 213
aller Öffentlichkeit geführt worden Nun 210 O® nıcht mehr 1LUF die
Ausnahmen, die der Gefahren, die für Leben oder Gesundheit der
Mutter aus Schwangerschaft entstehen können, S1. gewohnheits-

Ebd 111.
1€ Heimkehr des deutschen eistes®® (63 S.) Heidelberg 1946, Kerle.
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rechtlich durchgeseBt hatten und schließlich auch VOo der Rechtsprechunganerkannt un durch GesepB geregelt worden sind.Jegt meldeten neu«cC

Lebensauffassungen, die beträchtlichen Teilen €s Volkes die sıttlichen
Grundlagen der überkommenen Rechtsbegriffe langsam abgetragen hatten,
ihreForderungen Alil: INa verlangte e1iNe mehr oder WENISEr vollständigeWE O A JE WE
Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung. Die Jahre des Dritten Reiches
haben ‚War diese Propaganda unterdrückt, aber S16 haben ıcht enT-
ferntesten ecue sıttliche Fundamente geschaffen;: die Tendenzen,die der
Bevölkerungspolitik des Nationalsozialismus wirksam q  c  9 sınd DU el  m* d a T e a P aa e al Anlaß mehr dafür, daß die früheren Ideen des Kampfes das Strafgesetwıeder aufleben un die öffentliche Meınung bewegen. Das gegenwaäartıige
Elend hat der erschütternden Tatsache geführt, daß i Versammlungen
VOoO Frauen laut das Recht gefordert wird, neuentstehendes Leben i Schoße
der Mutter vernichten, damit c nıcht die schon bestehende Not vermehre.
Und die Zahl der Lrobß dem geltenden Strafgeset vOrSCHhOMMENECN Abtrei-
bungen IST, W1€e erfahrene Männer urteilen, größer als JC VO

Es sind unmittelbar strafrechtspolitische Überlegungen, die den 218
S  <  - Gegenstand haben Man fragt, obh das Geseb geändert und die Unter-
brechung wenigstens untier bestimmten Voraussegungen freigegeben werden
soll Wer darauf niworten will, hat S1 aber nicht bloß mı1ıt der Zweck:
mäßigkeit gesebBgeberischen Maßnahme auseinanderzusegen, sondern
sıeht sıch VOoO  —- die wesentlich andere Frage nach der sıttlichen Bewertung der
KEingriffe 10S keimende Leben gestellt. Das Urteil ber sıttliche Werte
offenbart legte Haltungen, denen die Menschen ZUM Dasein stehen: as
gibt dem Kampf um die strafrechtlicheAngelegenheit Schärfe und
grundsägliche Bedeutung. Meist gehen iı den Gedanken, 1€ Streit der
Meinungen geäußert werden, die beiden Fragestellungen ineinander ber.
Es wird der Klarheit dienen, wenn WIT die verschiedenen Gesichtspunktedeutlich auseinanderhalten.

DieEntscheidung ber die sıttliche Erlaubtheit der Schwanger-schaftsunterbrechung geht VO der Tatsache aus, daß ein ' Mutterschoß
siıch entwickelndes Leben e1in wirkliches Menschenlehben ıst. Es 1ST e1in
keimendes, noch nıcht entfaltetes Leben. aber dochin der Vereinigung vonxn
Leib und Seele schon derselbe Mensch, der nach der Geburt außerhalb des
müutterlichenOrganismus leben wIrd. Die frühere, auf Aristoteles zurück-
gehende un Mittelalter herrschende Theorie erst 111 spateremEntwicklungsstadium eintretenden Beseelung mıt der geistigen Seele 1st se1t
dem Jahrhundert VOo Ärzten un YTheologen mehr aufgegebenworden; die Kenntnis der biologischen Vorgänge hat die vollkommene
Einheit des Entwicklungsprozesses VOo erstien Anfang w1ıesen Es
gibt darum keinen ernstlichen Grund mehr für die Annahme, daß das
eigentlich menschliche Leben erst nach Ablauf andersartigen Wachs-
Lumsvorganges des Fötus beginne Der Versuch auf diese We  1sSe 1€e€ 1NemW Pa UE a A D E P Ba UT W WEa n Aa
17*
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früheren Zeitpunkt /orgenommene Unterbrechung wurf
freizusprechen, ist aussichtslos *.

Allerdings empfindet das Gefühl vieler die Vernichtung des noch Ver-

borgenen Lebens Sanz anders als die Tötung Menschen, dem an on

Antlit schauen annn Es fehlt darum auch denen, die 6e1iNe klar widerrecht-
ıche Abtreibung vornehmen, ohl vielen Källen jede Spur des Grauens,
das der Gedanke Mord doch ihnen erwecken würde. Diese
psychologischen omente werden oft die subjektive Schuld sehr beeinflussen.
ber das annn nıichts daran ändern, daß 1n der Abtreibung eın Angriff auf
menschliches Leben vorliegt; s1€e enthält wesentlich die schwere Verlegung
der sittlichen Ördnung, die mıiıt jeder widerrechtlichen Vernichtung
menschlichen Lebens gegeben 1s  e Es mag dabei die Auslöschung des eben erst

beginnenden, noch ıcht- Lichte geborenen Lebens WCN1gECETr verbrecherisch
erscheinen als die Vernichtung vollendeten, Bewußtsein sSC1NE5
Rechtes erwachten Menschen. Das Strafrecht der Kulturvölker scheidet mıt

m Grund den Tatbestand der Abtreibung VO anderen Verbrechen
Leih und Leben Auf der anderen Seite hat das Sichvergreifen dem noch
Yanz schugßlosen un der Hut der Menschen anheimgegebenen Kinde
C1geNEN Charakter des Widersittlichen. Dazu kommt meistens das NECUC,
wesentlich erschwerende Moment daß solcher 'Tat eiNe Mutter bewußt
das and zerreıißt das die Eltern auf Grund des körperlichen Ursprungs-
verhältnisses auch der sıttlichen Ordnung mıt ihrem Kınde verbindet

Es 1sSt C1inNn unausweichlich zwingender Schluß der die Unerlaubtheit jedes
direkten Kingriffes 11$s keimende Leben aufzeigt; müßte enn daran
rütteln, daß die sich gewollte Vernichtung unschuldigen Menschenlebens
61 schwere Verlegung der sıttlichen Ordnung ıST ber alles Rütteln bringt
diesen Grundpfeiler ıcht ZU M Einsturz. Man hat dieses Grundgeser der
Ethik andern und großem Maßstabe mıt der Tötung von Rassefremden,

Dieser Versuch wird doch noch gemacht. Universitätsprofessor Dr. med. Erich Schilf
(Das Recht der Frau und T 218 „Der Tagesspiegel“, Nr. S, Januar erklärt, daß
nach uUunserer heutigen Auffassung der noch nicht ljebensfähigen Frucht Menschenrecht
nicht zugeschrieben werden dürfe,da vor dem siebenten Monate von einer Seele nicht SC-
sprochen werden könne; den medizinischen Tatsachen gemäß werde in „also Unter-
brechung der Schwangerschaft bis den sechsten Monat hinein nicht als Tötung be-
zeichnen haben®. Diesem (z;edanken liegt Verwechslung von „„lebend (beseelt 6C und
„außerhalb des mütterlichen Organismus lebensfähig“ zugrunde, die keiner Weise den
heutigen medizinischen Anschauungen entspricht. Es SPI angemerkt, daß ehr ähnlicher
Versuch, das menschlich beseelte Leben rst mit dem Dasein außerhalb des Uterus beginnen
Zu lassen und deshalb die Abtreibung Vom Vorwurf des Mordes (homicidium) ZUu befreien,
von Innozenz Jahre 1679 zurückgewiesen worden ist (Denzinger, Enchiridion D

Selbst wenn richtig Wäare, L {rühzeitig vollzogener Eingriff nicht die TötuneK eines
vollen Sinne menschlichen Lebens ist, würde daraus nicht Iiwa die Erlaubtheit dieses

Eingriffes folgen. Denn bliebe doch die Vernichtung eines Lebendigen, das darauf angec-
legt und naturhaft dazu bestimmt ist, in kurzer Fr  ist durch die Vereinigung mit der gel-
stigen Seele Mensch zu werden. Außerdem mußte uch der, der ıne spätere Beseelung
nehmen wollte. nach der gegenwärtigen Erkenntnis wenigstens miıt der Möglichkeit rechnen,
daß die Frucht, die beseitigt, doch schon Mensch ist; jede Abtreibung würde also den
Willen einschließen, gegebenenfalls uch z Tötung Zzu vollziehen.
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VvVo PO {1s Nern, vo eisteskra ©un Bel der €
als gültig-ausı Schon das eifrige Bemühen Geheimhaltung
ze1igt, daßdieTäter selbstnicht vo dem klaren Gebote loskamen, un die
Reaktion der Menschen heute, da das eschehene offen hegt, macht au{fs
ecue deutlich, W1e tief die Überzeugung VOo der Unantastbarkeit unschul-
digen Menschenlebens sittlichen Bewußtsein begründet ıst. Gegen die
unsagbare Mißachtung der Menschen ist die klarere Erkenntnis der
naturgegebenen Menschenrechte aufgestanden; diesen unabdingbaren
Rechten 1S! das echt auf das Leben das fundamentalste. Nachdem die Men:-
schen rücksichtslos irgendwelchen Zwecken geopfert worden sind, 1st aus

der Tiefe der Seelen die Überzeugung VOoO der Personwürde des Menschen
NnEeu aufgebrochen. Als geistbegabte Person ist der Mensch nicht bloß für
andere Menschen, auch icht bloß ur den Staat da, sondern besigt
Wert der sıch selbst ruht. Darauf begründet sich die Unantastbarkeit

Lebens: weil icht endgültig für anderen Menschen da ıst, hat
auch eın anderer das Recht, endgültigber ihn ZA verfügen, Deswegen ıst
jede auf menschliche Machtvollkommenheit sich stübende Handlung, die
darauf abzielt, eın schuldloses Menschenleben vernichten, ihrer inneren

Natur nach un unfier allen Umständen unsittlich Sıie 1st die Anmaßung ne

Verfügungsgewalt die der Handelnde ber dieses Menschenleben tatsachlich
icht besigt; S16 will dieses Leben seineEs ıhm selbst ruhenden Wertes
berauben und behandelt es als „Wert bloß für mML  H

Das alles erfährt volle Klarheit und feste Verankerung erst dann,
wenn Cs aus der noch unbestimmten Idee Vo menschlicher Wiürde hingefüiıhrt
WITr Zzu Erkenntnis dessen, wWwWas diese VWürde und diesen Wert iıhrem
Inhalt nach ausmacht. Der Mensch 151 als geistbegabtes Wesen Bild Gottes,
eiNne Teilnahme des unendlichen Geistlebens ı sich tragend, bestimmt, der
Ausprägung dieses göttlichen Bildes ach der Idee des Schöpfers eine

Offenbarung der Güte SC1. Sein Wesen ıst zutiefst auf Gott be
ZOgEN, er ı ıhm die heiligen Absichten se1INESs Schöpferwillens erfüllen will,
und deshalb gehört sCIMHN Leben Gott; der SOUVECETAN ille des Schöpfers allein
verfügt ber das Menschenwesen, das endgültig allein für SCINCHN Schöpfer
da ıst.

So 1st das, was das unmittelbare sittliche Bewußtsein der Heiligkeit
menschlichen Lebens ergreift, Sein des Menschen begründet. Für den
Christen erhält das alles eın Licht: hm wird ı der Offenbarung
gleich das Sein des Menschen Reiche des Übernatürlichen enthuüllt Aus
dieser neuenN Unmittelbarkeit, der der Mensch durch 1€e gnadenhafte
Anteilnahme innergöttlichen Leben auf Gott bezogen ist, gewinnt der
Gedanke VOo der Heiligkeit des menschlichen Lebens noch tieferen Gehalt
Außerdem gibt die Offenbarungber die natürliche Erkenntnis hinaus die
Gewißheit des Glaubens, daß Gott sich das echt ber Leben un Tod VOT-

behalten hat
261



Albert Hartmann

Es 151 VO entscheidender Wichtigkeit, die sittliche Frage nach dem
Menschenleben auch diesem Zusammenhange sehen. Nur VO daher
wird die Forderung der sıttlichen Ordnung, die dem menschlichen Handeln
verbindlich auferlegt ıst, ihrer aus dem innersien Sein des Menschen VeOeT'-

langten Unabänderlichkeit nd ı ihrer VO der unendlichen Majestät Gottes
eiragenen unverleglichen Würde erkannt und bejaht. Eıs ıst keine Täuschungmehr möglich darüber, daß das enschliche selbst außerste Bedrohung
gerat, Wenn die transzendenten Bezüge des Daseins nıcht mehr anerkannt
werden.

Obgleich also AauUus unzweiıtelhaften Grundgesegen die Unerlaubtheit jeder
Schwangerschaftsunterbrechung hervorgeht, erheben sıch die damıit
aufgerichtete chranke Vo verschiedenen Seiten Bedenken. Es ıst ıcht p  x

Jeugnen, daß Ccs ernstie Gründe sind, mıt denen die Zulässigkeit VOoNn

Eingriffen zZU rechtfertigen sucht Das GeseB, das jeden Kıingriff verbietet,
ann Menschen ı schwere Konflikte führen.

Gegenwärtig drängt sich meısten das Problem der sozıalen Indi-
kation VOTFT. Die „sozlalen“‘ Gründe, derentwillen dieVerhütung
Geburt „angezeigt” erscheinen soll, können verschiedener Art SC1InN J6 ach
den sozıialen Ansprüchen, die durch das kommende kleine Wesen bedroht
erscheinen. Es ann wahrhafte Not ZU Verlangen des Kingriffes 4us
sozialer Indikation führen. Oft IS!ı es die Hılflosigkeit unehelichen
Mutter. die aus Angst VOT der Erschütterung ihrer sozialen Stellung den
Arzt angeht (sogen. Mitleidsindikation). Die erhobene Forderung
gründet sıch auf die wıirtschaftliche Not vieler Familien, die ec1Nne Vergröße-
rung icht ertragen können glauben (man könnte also deutlicher VO
wirtschaftlicher Indikation sprechen). Eine Rechtfertigung sucht a auch
Gedanken das ınd selbst: 1€ Not. die das NEUE Leben hineingeboren
werde, Entfaltung beeinträchtigen, daß mı1ıt der Verhinderung
sCINETr Geburt iıhm selbst 16808 C1HDienst werde.

Sofern das Verlangen ach Anerkennung der sozıalen Indikation. ıcht
einfach sıttliche Rücksichten beiseite schieht (auch das ST ausgesprochen
worden), WIT: für die Erlaubtheit der Unterbrechung das Vorliegen
Notstandes geltend gemacht der Gedanke der bei samtlichen Indikationen

irgendeiner orm wiederkehrt Nun 1sSTt nıcht bestreiten daß der
Not Handlungen sıttlich gerechtfertigt SC1IMHN können ur  a die unter gewöhn-
lichen Verhältnissen e1HNe solche Berechtigung ıcht besteht Gegenwärtige
Gefahr für Leib und Leben sıbt das Recht des Zugriffes auf fremdes Kigen-
Lum, SOWELT Ccs ZU  — Behebung der Gefahr notwendig ıst das echt des KEigen-
LUumMers zurück hinter dem Lebensrecht des Nächsten. Solange zufällige
Umstände die Erfüllung sich bestehenden Pflicht m1T Schwierig
keiten belasten, 1€ bei sachlicher Würdigung dem Verpflichteten nach der
Intention des GeseBes iıcht zugemute werden können, ort die Pflicht auf
Selbst bei unerlaubten Tat ann 1nNne SCWISSE Mitwirkung sıttlich
zulässig oder vielleicht pflichtmäßig werden welilln die Weigerung
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unverhältnismäßig schwere Folgen mıt sıch brächte. Aber in allen solchen
Fällen gibt C11€  P Grenze, die ıcht überschritten werden darf Wenn die

Frage stehende Handlung ıiM siıch und wesensmäßig schlecht ist, ann sind
keine Umstände denkbar., ı denen S1C erlaubt SCHIH ' könnte: enn schon der
bloße Vollzug- solchen Handlung steht Widerspruch ZuU  mal sittlichen
Ordnung, gahz gleich, in welcher Weilse, au  Nwelcher Absicht und für welche
Zwecke S16 wird. Dann Ware C1H Nachgeben den ruck außerer
Verhältnisse, eCc1in Zurückweichen VOo den Folgen, e1in Sichfügen 1iMn das An.:

brutaler Gewalt i Preisgabe des höchsten Wertes., Übertretung
sittlichen (Üebotes und Widerstand den göttlichen Willen. Da

trıtt die unbedingte sıttliche Forderung mı1T ihrer gaNZCh Wucht 4l den Ar  B

Menschen heran; sibt Lagen, denen der Mensch 1U  r och entweder
Martyrer oder Verbrecher SC1IL kann., un: CS ıst Sar nicht gesagtl, daß solche
Lagen ZAaNZ seltene Ausnahmen bleiben. Vielleicht gehören sS1C eher., wennll

auch nıcht ı außerster Zuspigung, doch mı1ıt ahnlicher Erprobung, 1 die
sittliche Formung des Menschen hıneıin eift wird der Mensch WNUu  wr durch die
unwandelbare Ireue ZU sittlichen Wert un arın sCLHLEINL CISCHCH Selbst
un ZU U1 göttlichen Willen.

Nun stellt die Heiligkeit des menschlichen Lebens, die jede eigenmächtige
Verfügung grundsäglich und ihrer ıinNeren Natur nach ausschließt, VOoO  ba eiıne

solche unbedingte Forderung, die VorT keiner Not zurückweicht Im Jahre
1940 1st be der höchsten Instanz der Kirche . Rom angefragt worden. obha a e A E a Ca T ca erlaubt C111 könne, auf Befehl der staatlichen Gewalt unschuldige, aber

körperlicher oder geıstiger Mängel ZUT ast gewordene Menschen VOTL-

sablıch Die Anfrage WAar offensichtlich eingegeben VO der Ge
w1ssensnot, die ehrliche Menschen durch den grauenhaften Mißbrauch
der Staatsgewalt Deutschland kamen Man fragte ohl HNUur, sich das
CISCHEC Urteil bestätigen 7U lassen Die Antwort war klar. un eın Mitleid
mıl der Gewissensnot der Fragenden un eine Rücksicht auf 1€e Folgen

Gehorsamsverweıgerung konnte s1Cc andern ‚„„Nein, w 1sT nicht erlaubt
enn das ware wider das Naturrecht un wıder göttliches Gebot GO D Und weder
das Naturrecht noch das göttliche Gebot macht Unterschied zwischen
dem geborenen un dem noch ıcht geborenen Leben

Da das Ansiınnen auf Schwangerschaftsunterbrechung die Ärzte g E
richtet wird IMNussenNn diese sıich erklären ob mıt wirtschaftlicher
Not begründeten Eingriff auf ıhr (G(ewissen nehmen können. Die ber-
wältigende Mehrheit der AÄArzte die siıch öffentlich geäußbert haben, hat

Es 1st SPUTCNH, WIC angesichts der Ereignisse, die manche Ärzte
— schwerstem Mißbrauch ihrer Kunst geführt haben, e1iNeEe Besinnung e11-

seHt auf das Wesen des Arzttums, auf die Grundgesegpe der arztlichen Ethik?

Acta Apostolicae S®ßedis 32 (1940) 5531
Joseph Schumacher, Vom Wesen des Arzttums. Augsburg 46), bes. HZ

Franz Büchner, Der Eid des Hippokrates. Die G(rrundgesetze der arztlichen Ethik Fre  I
burg 194  :Js bes. 25 30.
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Leh_exi in jedem allund unter en Um tänden, d er t fi r das
gegen Krankheit und Tod“, und deshalh muß „jeder Binbrach ın diese klare
Grundeinstellung des arztlichen Berufes“ abgelehnt werden

1€ Ehrfurcht vo dem Leben hat auch entscheiden, wenn die Erlaubt-
eıt der Sd1wangefsd13fisunterbfedmung aus thi C n dık a 10 g -
prüft wird. Alles drängt hier, unglücklichen Frauen ZUu helfen, die das ÖOpfer
eines Verbrechens geworden sind; als wirksamste Hilfe wird die Beseitigungder Folgen der Vergewaltigung gefordert. F  ur die sıttliche Beurteilung ıst

bedenken, daß die Berechtigung nıcht aQus der Not abgeleitet wird, 1n
die eın erwartendes ind die Mutter in dieser Lage bringen muß;: gerade
der Umstand, daß eın Unrecht geschehen ist, scheint d  1€e€ Zulässigkeit eines
Eingriffs zZUu begründen. Jedenfalls hat die bedrohte Frau das echt der Not-
wehr. Auch wenn d  1e außere Tat abgeschlossen 1st und von einer Notwehr

den Verbrecher selbst nicht mehr die ede seın kann, seBt siıch der
ungerechte Angriff fort. Mag dem Täter dieses VWeiterwirken seines Handelns
gleichgültig se1N, CS ist doch Vo seiner 'Tat ıcht A irennen. Die Verhütung
eıner Empfängnis ist 1er als Notwehrhandlung gerechtfertigt; darum unter-
scheidet s$1€e S1 ebenso wesentlich VOo aqaußerlich ahnlichen Eingriffen ın die
Natur des freigewollten Aktes:wie eine Tötung aus Notwehr vo überlegtemMord Erstreckt sıch dieses echt der fortgesegten Notwehr weıt, daßauch noch 1€ Schwangerschaftsunterbrechung sich begreift? Sie ware
dann aufzufassen als gewaltsame Abwehr der Gewaltanwendung, mıt der das
entstehende Leben der Mutter aufgezwungen wird. Diese Konstruktion ıst
vorgeiragen worden‘): aber s1€e erwelst S  kanl © als unhaltbar.

Allerdings dauert die Gewalt, die die angegriffene Tau geübt
wird, e Jange a als eine Empfängnis noch njcht eingetreten ist. Wenn das
aber geschehen ıst, annn ıst der ungerechte Angriff Zu seinem Ende gekom-
MeCN, un alle versuchte Abwehr ıst erfolglos geblieben. Die NUu hbestehende
Schwangerschaft ist ıcht eın fortgesebßter Angriff, sondern die Folge eines
vergangenen Verbrechens, wie empfangene Wunden ıcht eiIn fortgesegßterÜberfall, sondern die Wirkungen einer früheren Gewalttat sın  d. Sicher mußdas Unrecht, soweıt es geschehen kann, aus der Welt geschafft werden.
urch die Tötung des Kindes Lasten = ersparen, ıst nicht möglich, weiıl es
widersittlich und eın schweres Unrecht das entstandene Leben
ıst. Wohl aber wird cs einer tatıgen Hilfe möglich se1n, eınen Weg bahnen,
den die vergewaltigte Tau gehen und auf dem S1E allen gegebenen Tat-
sachen gerecht werden kann dem Dasein des Kindes, ihrer Gewissenspflicht

das Kind, das nun einma| ihr Kind ist, und den eigenen Lebens-
verhältnissen, die vielleicht eine Trennung des Kindes VOo der Mutter fürimmer notwendig machen. Ganz gewiß hat die _ Umgebung die ernste Pflicht,

A  DUal H. Franken, Gesichtsp;mkte ZUm Problem des artifiziellén Abortes. Medizinische und-
schau (1947)

M  '} Neuerdings: 99-  ıe Gegenwart“ (1946) Nr. 4A/29, s. 4



cht rch falsche dieNo vergrößern, 1€
des durchmachen muunschuldig Leid usge andenen willen

Mit den größtenSchwierigkeiten ist die Frage nach der sittlichen Zu
laässıgkeit Schwangerschaftsunterbrechung IS di Zı C  E> dı
kation belastet. Hier 1st die Lage Hinsicht grundverschieden vVvVo

allen anderen Fällen. lle Gründe der Ehrfurcht VOrLr dem Leben, die icht
anerkennen kann, daß irgendein anderes Interesse ber das Gut
Menschenlebens gestellt wird, scheinen 1er nichts mehr ZUu bedeuten; die-
selbe Ehrfurcht möchte Gegenteil den Kıngriff das kindliche Leben
während der der Schwangerschaft (bei Unmöglichkeit der Geburt)
verlangen. Denn bestimmten Sıtuationen, die 1€e außerste Schaärfe des
onfliktes darstellen, Mutter un Kind verloren, wenn nicht durch
Beseitigung des Kindes das icht A reiten 1ST, wenıgstiens die Multter Vor

dem ode bewahrt wird Das Tun des Arztes IsSt also ır darauf gerichtet, Cc1OH

Leben Zu erhalten, das ohne Bemühen dem ode verfiele. In andern
Fällen annn von beiden Leben erhalten werden. Dann begründet

die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen Lebens mıt
Abwägung der bedrohten Güter; da das Leben der Mutter als das wertvollere
erscheinen muß, darf um seinetwillen das WENIgECT wertvolle des Kindes
geopfert werden. Der Eingriff des AÄArztes dient also auch 1er Nur dem
Leben, un ZWäarT, da infolge des eingetretenen Notstandes eine Wahl
vermeidbar ist, dem wertvolleren Leben Wenn aber das Leben der Mutter E
VOTr dem des Kindes den Vorrang hat scheint der Gedanke der (Jüter-
abwägung noch eIHNHC Ausdehnung verlangen: der. Vorzug des mütterlichen
Lebens mMı auch da anerkannt werden, es nıicht w Bestande.,
sondern eCiNeImM  “ Werte angegriffen ıst die Erhaltung der Gesundheit der
Mutter, der durch die Schwangerschaft eıne erhebliche Schädigung droht
scheint also das echt geben, eine Unterbrechung vorzunehmen.

So aßt sich ohl der Gedankengang formulieren, auf den sıch heute In

wesentlichen 1€e€ Überzeugung derer Stu die die Erlaubtheit der medizı1-—l Z a e z s E e U A r A an nisch indiziıerten Unterbrechung vertireten Es ist sicher, daß e1in ehrlicher
Wille des Helfens 1€e Berechtigung sSE1NES Kingreifens auf diese Weise Zz.U

begründen sucht und weıt von jeder bewußten Preisgabe des GrundgeseBes
der arztlichen Ethik entfernt ist. Trozdem beweisen diese Überlegungen
nicht, was 816 beweisen wollen. Der Grund, der entscheiden die
Erlaubtheit jeder Schwangerschaftsunterbrechung steht, ıst icht entkräaftet.
Der direkte Eingriff ı eın menschliches Leben ıst das sittliche Gebot,
und kommt auch hier iıcht darauf d welchem Zwecke und ı welcher
noch SC  >  0 berechtigten Absicht dieser Eingriff vorgehNomMmMe wird Selbst wWwWEeENNn

das ind doch icht mehr lange leben hätte: selbst wenn Ina ecs NUur

preisgibt, wel  1 die Verzögerung sSsE1N€6S Endes die Mutter gefährdet: SC1NEe

Tötung würde doch bedeuten., daß e1Ne Handlung, die sıch un ihrer
Natur nach als selbstherrliche Verfügung ber Leben un Tod widersittlich
ıst und deshalb auch um keines noch wünschenswerten Ergebnisses erlaubt
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SC1MH kann, Erfolges willen dennoch geschähe. Man würde also wıeder
die Zulässigkeit Tuns, LıroBß SCINET LNCTITEN sittlichen Wertwidrigkeit,
aus der Brauchbarkeit für angestrebten Zweck ableiten und damit
Grundsat bejahen, der die sıttliche Forderung ihrer Unbedingtheit entkleidet
und den Nugen ZU Quelle des Guten macht. Die unabwendbare legte
Konsequenz dieser Stellungnahme heißt echt ist, w as nußt
Der Vorrang des müutterlichen als des wertvolleren Lebens., der einmal als

bestehend angeNOoMME SsSCiIiN 19a9, annn die Zulässigkeit des Eingriffes nıcht
_begrüqden. Wo wirklich zwiıschen WEl Leben gewählt werden muß. hätte
diese Abwägung ihren SIIIII Etwa wenn der Arzt C1iNe AÄutter un! ihr Kind ı
höchster Lebensgefahr vorfindet. se1 cs infolge Vergiftung oder schwer
blutender Verlegungen, un sıch entscheiden muß W ZUETST helfen
ll weiıl die Hiılfe für den anderen spat kommen wird ann könnte
diese Entscheidung Vo dem größeren Werte des mutterlichen Lebens ab
hängig machen ber bei Schwangerschaftsunterbrechung 1sS! die Wahl
die getroffen werden mu eC1INe Sanz andere ıcht mehr zwıischen Mutter und
ınd denen gegenüber dieselben Rettungsmaßnahmen ergriffen werden sol-
len., sondern zwischen SANZ wesentlich verschiedenen Verhaltensweisen }

den beiden Lehen Im außersten Falle WarTece die Frage Ist es besser. wWel

Menschen sterben Jassen, weiıl iNna ohne direkte Tötung des ıcht
helfen kann, oder unschuldigen Menschen ZU töten? Bei den gewöhn-
ıcheren medizinischen Indikationen Ist 6cs besser, die Krankheit die die
hoffende Mutter gefährdet gur wWwW1e möglıch Zu behandeln oder das ınd
ZU otfen, möglichst jede Gefahr für die Mutter radikal ZU beseitigen?!
Die Abwägung, die der Sachlage wirklich entspricht hat demnach A VeOeTr-

gleichen die sıch gewollte 1ötung Menschen und das Zulassen des
natürlichen Sterbens, das Bestehenlassen Nne durch Krankheit hbedingten
Gefahr. hne Zweiftel 151 10808 doch die beabsichtigte Vernichtung
Menschenlebens e11Ne wesentlich schwerer wiegende Tat als das Nichtein-
greifen ı ein durch natürliche Ursachen bedingtes eschehen. Iso auch auf
Grund dieser Überlegung muß die Tötung als das größere bel abgelehnt
werden Der Einwand daß das Nichteingreifen 1 dieser Lage Tötung
der Mutter gleichkomme 1st unbegründet Wenn ıne pflichtmäßige Hilfe
versagt WIT  d 1sST das Sterbenlassen viel wWwW1e eln Töten: WCNhn aber Hılfe
icht geleistet werden kann, 41 unNnserenNı FWalle, weiıl S16 DUr durch Vernichtung

Lebens gebracht werden könnte, trıfft das Unterlassen keinem Sınne
C1Ne Schuld dem VO ıhm unabhängigen Geschehen

1roBß allen Gründen bleibt aber e11 ernsties Anliegen bestehen VWie ann
das SittengeseB verbieten, gefährdetem Leben Z Hiltfe ZUuU kommen? Wer
1€e Erfahrung der einzelnen Fälle hat 151 versucht Festhalten der
bedingungslosen Forderung 11€ weltfremde Prinzipienstarrheit sehen

6  6 Damit macht Müller In SCINET Ethik (Berlin 1937 309) der Enzyklika „Casti
eonnub:  11  5506 den Vorwurf daß S1e das Problem nN1C|  ht weıt nus verfolge und damit VOeTr-

einfache: offenbar Zzu Unrecht
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Doch 6cs geht nicht NUur unl Prinzıpien, un Grundsäge sind ıcht ihrer selbst
willen da In den sıittlichen Normen sprechen S1 die Forderungen das
menschliche Handeln dU5, d  1€ VO der Natur des Menschen un VOo der
Struktur der VWirklichkeit selbst gestellt werden sıttlich handeln heißt sach
verecht wirklichkeitsgemäß handeln Die Erfüllung des Gebotes, das das Gut
des Lebens wahren befiehlt wird darum dem Leben wahrhaft dienen:
das Abweichen VOo dieser Regel muß siıch das Leben selbst richten.
In NSeTrer Krfahrungswelt wirken sich die FWFolgen des 11 legten Sinne
wesensechten oder wesenswidrigen Tuns ıcht bei jeder einzelnen Handlung
AUS.: ber auft die Dauer wird deutlich erkennen SC daß vielleicht noch

gutgemeintes un gutgläubiges Handeln, wenn objektiv mıt der (;esamt-
ordnung .der Wirklichkeit ı10 Widerspruch steht, schließlich Ar Ergebnissen
führt, denen die Störung der OÖrdnung offenkundig wird..

Das aßt sıch heute ohl schon der Entwicklung ablesen, die die Praxıs
der medizinischen Indikationen CNOMIACH hat Anfangs suchte
Ausweg für die wahrhaft tragischen Fälle, bei denen höchster Gefahr
die Unterlassung der TLötung des Kindes den Tod VO Mutter un Kind
bedeutet Nachdem arnl sıch entschlossen hatte, die Vernichtung des kind
lichen Lebens als zulässig hinzunehmen, Hat dieser Verzicht auf grundsäßb-
iche Festigkeit azu geführt die Gründe ur berechtigte Eingriffe VeEeI -

mehren Neben der unmittelbaren Lebensgefahr der Mutter 1eß ina auch
e1Ne drohende gelten; VOoO  — der Lebensgefahr dehnte AIXk die Indikation aus

auf ernstie Gefahr für die Gesundheit neben der körperlichen Gesundheıit
glaubte mma schließlich auch die psychische Gesundheit auf diese VW eise
schützen A INUSSCH So gibt e1in onkretes Beispiel NECNNCIL der
Bericht 101 Universitätskliniık unter Jahre (  ) durch
geführten Schwangerschaftsunterbrechungen bei qals Grund „reaktive

un bemerkt dazu: „Unter den Indikationen stand dieDepression”
reaktive Depression erster Stelle. Sie stellt manchen Fällen ıcht el
mehr als 611 Symptom dar., das den Charakter Ablehnungsneurose tragt
und alg Flucht ı 1€e Krankheit“ bezeichnen ist ‘ Dazu kommt daß auch
Ärzte die die sozıale Indikation ıhres arztlichen Gewlssens wiıllen Ver-

werfen doch zugeben, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse ecgen ihres
Einflusses auf den Gesundheitszustand stärkstem Maße berücksichtigt
werden mußten Es 1sST auch schon erklärt worden daß der Streit 198881 dıe
ozıale Indikation ur  e absehbare eıt überflüssig SCHI, da die ernste Gefähr-
dung füur Leben und Gesundheit der Graviıden heute viel weıter reiche un
1e]1 größere Volksschichten uüberdecke als die Begriffsbestimmung irgend

sozlalen. Notstandes
Aus alledem geht hervor, daß WeLn einmal die unbedingte Unantastbar-

eıt des Lebens aufgegeben 1s! eine klare Grenze iıcht mehr yCcZOREN werden
kann;: die Tendenz ZU Nachgeben 1st! unüberwindlich un führt A

Deutsche medizinische Wochenschrift 71 (1946) 213
Die Gegenwart A
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n deEfgebflissén, Vor ter des eNs
NM ıst zu bedenken, wWwWIe tief die Tatsache, daß die Beseiti des Kindes
eine anerkannte un! icht einmal außergewöhnliche Maßnahme geworden
ıst, das allzgemeine sıttliche Urteil beeinflußt hat S  1€ ist icht der einz1ge
Grund, der die erschreckende Ehrfurchtslosigkeit VOor dem Leben hat groß
werden lassen: aber die offene Preisgabe des ausnahmslosen Gesepes mußte
die Achtung VOTLr der Heiligkeit des Lebens wesentlich schwächen. Die Unzahl
der ıcht mehr medizinisch indizierten Abtreibungen ist VOo der Gebräuch-
lichkeit des arztlichen Kingriffes nıcht unabhängig; die Logik vieler Men-
schen, besonders die VOo Interesse getriebene Logik macht feinere Unter-
schiede nicht, sondern sıeht NUur, daß Nanl toten darf, WCNnnN CS ‚notwendig””
1ıst. Und auch ıcht alle Ärzte sehen oder bewahren die feineren Unter-
schiede‘.

ber selbst für den rein medizinischen Bereich muß gefragt werden, ob die
Zulassung der Schwangerschaftsunterbrechung ınen Gewinn gebracht hat.
Man hat In schwierigen Fällen das bedrohte Leben einer Mutter gerettet; 11®%

anderen Fällen 1st die Frau dem kunstgerecht VOTSCHOMMENCH Eingriff
gestorben. Kein besonnener Arzt hat die Gefährlichkeit dieser Operation
geleugnet., Man hat die Cesundhau von Frauen bei ernstien Komplikationen
durch 1€e Unterbrechung bewahren können: andere Frauen haben durch sS1e
schwersten körperlichen und seelischen Schaden gelitten. Erst durch die
NEUCTEN Forschungen ıst genauer erkannt worden, daß es sıch bei der
gewaltsamen JIrennung des kiıindlichen Lebens VOo der Mutter > eine Er-
schütterung handelt, die icht nur die unmittelbar betroffenen Organe
gefährdet, sondern den Gesamtorganismus, besonders das auf die Schwanger-
schaft eingespielte endokrine Drüsensystem außerordentlich belastet. 16
Folgen des FEingriffes den schon kranken Körper., etwa bei Tuberkulose,
sınd darıuım schwer. daß S1€e sechr oft die Mutter mehr schädigen als die
Schwangerschaft und die Geburt., die INan verhindern müssen glaubte. In
vielen Prognosen ıst das arztlıche Urteil unsicher; CS gibt deshalb aych bei
weıtem iıcht eine einmütige wissenschaftliche Meinung, un: die Weigerung
einer Mutter, 1€e ıcht Gesundheit oder Leben durch den Tod ihres Kindes
erkaufen wollte, hat oft durch den günstigen Ausgang bewiesen, daß
man  s bei ihrer FEKinwilligung eın gesundes Menschenleben, das sechr wohl zu
bewahren WAärT, geopfert hätte Wenn ma durch die Kinführung der Unter-
brechung dem Leben und der esundheit dienen wollte, wlieviel hat a  am
damit dem Leben und der Gesundheit geschadet Ein zaltes Zweckdenken
hat siıch überall die Stelle sittlicher Ehrfurcht und Bescheidenheit CN-
ber dem Irrationalen uNseres Lebens un auch des Waltens der Natur g-

„Die künstliche Schwangerschaftsunterbrechung wird In der ganzen _ Welt vVon zahl-reichen Frauen gewünscht, die die Zahl ihrer Kinder beschränken wollen und die ach Ver-
g von Präventivmaßnahmen SC  IS ihren Willen schwanger geworden sind. Dieser
Wunsch wird von zahlreichen Ärzten  Na erfüllt. Sie setzen sich ber die gesetzlichen Vor-
schriften hinweg e DA Stoeckel, Lehrbufh der Geburtshilfe. Jena 1943. 691
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de d Na ache Mensc ©
S  1€e€ W1ISsSen besser als ich, daß rational noch G trefflich begründete
Schwangerschaftsunterbrechung als schwerer KEingriff } den müuütterlichen
Organismus oft schwerere Folgen zeıtigt, als die Übelstände CS
die an mıt ıhr bekämpfen ZU können meint““ e1in Jurist, der auf

Ärztetagung ber 218 sprach1 wollte damit ıcht die medizinische
Indikation ablehnen, aber Worte behalten auch ı dieser Hinsicht ıhre
ernstie VWahrheit.

Die unbedingte Ireue Zu sıttlichen GeseB dient auch dem Leben
besten. Es ıst allerdings möglich, daderArzt ı die Lage kommt, 5008 dieser
"Treue willen nıcht helfen können. ber das wırd doch sehr selten g -
schehen Je mehr die arztliche Wissenschaft den Ausweg der Unterbrechung
aufgibt, \g energischer wıird s1€6€ alle ihre Kräafte aAaNSDaANNCNH, auch noch
ıne Hilfe für die schwlierigsten Verwicklungen Z finden. Wenn einmal e1inNn

rettungsloser Fall begegnet fordert VvVon der Mutter die Bereitschaft
ihrem müutterlichen Beruf, die iN anderen Berufen als selbstverständlich
aNnSCHOMM wiıird: Wahrung der Pflicht auch mıt dem ÖOpfer des CISCHNCH
Lebens Wie niemand solche starkmüütige Treue echten Pflichten ı anderen
Fällen als sinnlos bezeichnen wagt, annn ernsties Urteil den he1
ligen Wert müutterlicher Treue unwandelbaren sittlichen Ordnung be-
streıten wollen. Ein solcher Fall kann für alle Beteiligten schr art S  9 aber

ıS! ıcht ohne Hoffnung Sie S€ mıt den Worten großen Arztes g -
sagtl, Christoph Wilhelm Hufelands, der sich mıt klarer Entschiedenheit
1€ ersten Versuche Deutschland gewandt hat Tötungsrecht des
Arztes anzuerkennen: „ Es können iN der Tat Komplikationen VO Pflichten
entstehen,. die große Verlegenheit un höchst verführerisch
scheinen. ber wehe dem, der sıch 1er der Vernünftelei un Sophistik hin-
gibt: ıst verloren. Das CINZISE Rettungsmittel ıst un bleibt, 81 lediglich

das einfache Gebot Gottes Zzu halten: Du sollst iıcht töten! Gott hat
d  1€s Dasein gewollt; enn hat es gegeben. Der beschränkte kurzsichtige
‘Mensch darf sıch ıcht anmaßen, 11  un diese höhere Macht un Fügung e1IN-

greifen Zzu wollen un Gottes VWerk ZUu vernichten. VWieviel ausend Wege
stehen der göttlichen, Macht VA Gebote., dennech alles glücklich und herrlich
auszuführen, Ja selbst aus Leiden un Unglück das Herrlichste hervor-
zubringen““ *.

Eine sachgemäße Stellungnahme der e  >  - trafire C 1G 41

die ber 218 gestellt iıst seBt eın I lares Urteil ber die sittliche Be.

Eberhard Schmidt auf der Tagung der Nordwestdeutschen Gesellschaft für Gynä-
kologiein Göttingen, 30. Juni 1946 Deutsche medizinisS  che Wochenschrift 71 (1946) 210
(Sperrung mir).

“7 Hufeland, Von dem Rechte des rztes über Leben und Tod Kleine medizinische
Schriften. Neue Auswahl L, 1834, Als e1iNer der ersten deutschen Ärzte ar Tanz
Karl Nägele in seiner Heidelberger Prorektoratsrede: Disseritur de 1Uure vitae et necIs, quod
competit medico In partu (Das Recht des arztlichen Geburtshelfers L  ber Leben und Tod)
1826 ur den artifiziellen Abort eingetreten.
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weriung der J1ötung keimenden Lebens VOoraus Aber Ireien andere
Gesichtspunkte hinzu, das Kingreifen ıder staatlichen Strafgewalt als
notwendig Zzu Ks 1st ıcht einfachhin S W1egesagt wurde, daß es

die höchste Aufgabe des Staates SC1, füur die Beobachtung der Zehn Gebote
G(Gottes SOTSCH, und die trafe; die die Staatsgewalt verhängt, 1st ıcht die
Vergeltung, die die Suüunde als Übertretung göttlichen Gebotes trıfft
Es #ibt offenbar unsiıttliche Handlungen, die VO keinem Straigeseh erfaßt
werden; darın braucht eın Mangel des Strafrechtes liegen Strafgesebh
gebung und Strafjustiz sınd Betätigungen der Staatsgewalt sS1C haben also
ZU ıhrem Teile die Aufgabe ZU erfüllen, derentwillen die Staatsgewalt
da 151 und aus der S16 das Maß ihrer Zuständigkeit empfängt die Wahrung
des Gemeinwohls des staatliıchx Volkes Die VOo Staat verhängte
Strafe ist die Suhne für die Verlegung des sıttlichen GeseBes, sofern
dieser Übertretung zugleich die Gemeinschaftsordnung angegriffen ist, die 7U

erhalten Pflicht der staatlıchen Macht ist. Die Notwendigkeiten der Sıcherheit
un OÖrdnung des Zusammenlebens bestimmen also welche Handlungen m1

Stirafe bedroht werden MUSSCH  C die Schwere der Strafe ist jeweils gerecht die
ZU wırksamen Sıcherung der Rechtsgüter geboten 1st Da die Erfordernisse
des staatlichen Gemeinschaftslebens nach eıt und Umständen verschieden
sSCcC11H können, ist das Strafrecht tTroB der Unveränderlichkeit der sıttlichen
Werte geschichtlichen Wandlungen unterworfen, die VO den jeweiligen Sıtt-
lichen Anschauungen ıcht unabhängig sind.

Das Lebensrecht jedes G(Gliedes der Gemeinschaft 1ST allen Rechten
der Menschen das Der SchuBß dieses fundamentalen Rechtes ıst dem-
nach Aufgabe der Rechtsordnung Da das ungeborene Leben dasselbe mıt

sSCINCT Existenz gegebene natuürliche echt hat W 16 jeder Mensch mu
grundsäßglich demselben Schuß der VO Staat Rechtsordnung
stehen. Es bedarf dieses SchuBes um mehr, da CS hılflos der Hut anderer
anheimgegeben ıst; keine Geseggebung darf sich dieser Notwendigkeit enTt-
ziıehen. Der strafrechtliche Schuß des ungeborenen Lebens 1st am} der CN-
wärtigen Lage des deutschen Volkes deswegen besonderer Wichtigkeit,
weiıl dieses Rechtsgut Im sfittli.\&iex} Gewissen großer Volkskreise keine
Sicherung mehr hat Das öffentliche Drängen auf Finschränkung der Straf
barkeıit zeigt, daß das StrafgeseB ur  a viele die CINZISC Schranke ist die S16

VO der unbedenklichen Vornahme der Fruchttötung noch zurückhält. hne
dieses GeseB würde bei ihnen das Bewußtsein SAaHZ verkümmern, daß die
Abtreibung C1in Einbruch 61 grundlegendes Menschenrecht ist Jede
Lockerung des GesebBes oder Sar Aufhebung muüßte unfier diesen Um -
staänden einNne Verfälschung der Gewissen bedeuten, die für einfachhin erlaubt
halten, WwWas ıcht strafrechtlich verboten ist Zu dieser schweren Beeintraäch-
tigung des natürlichen Rechtshbewußtseins darf die Geseggebung nıcht mıiıt-
wirken.

och ı anderen Hinsicht steht das StrafgeseB gänzlichen Ver
fälschung der (ÜJewissen und erfullt darin eine notwendige Aufgabe
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Es 1st für viele weder durch Religion noch durch feste sıttlıche Grundsägße
gebundene Menschen der €  e Damm die Überflutung durch VeL-

antwortungslosen Individualismus i sexueller Beziehung. In manchen Begruün-
dungen, mıt denen die Anderung VvVo 218 gefordert wird, bekundet sich
mıt erschreckender Offenheit, daß jedes Gefühl für dıe überindividuelle Be
deutung des Geschlechtslebens verloren 1st. Dieses Gebiet
WITr  d TeC11 VO egoistischen Genuß her betrachtet; kein Gedanke daran, dalb
die geschlechtliche Betätigung ihrer Natur nach Gemeinschaft stiftet un
deshalb ı die Ordnung der Ehe gebunden ist: eın Gedanke daran, daß dieses
Tun durch iuLLNET® Struktur autf die Weckung D4 Lebens hingeordnet
1st und darum die Verantwortung für dieses Leben uübernimmt. Dann 1st as
Liebesleben C1IHC Angelegenheit, die SaANZ ausgesprochen der Privatsphäre
angehört; die sexuelle Befreiung der Tau ist die Forderung, und wahre
Freiheit besiBßt die Tau DNUrL, Wenn s1C die freiı verantwortliche Bestimmung
ber ihren Körper erhält;: die 1ötung des keimenden Lebens wird folge-
riıchtig ZUu überwiegend privaten Angelegenheit, und das G lück des
einzelnen „unnöt1ig“ kontrollieren I1sSt ein Überbleibsel der Nazizeit ' Der
Abtreibungsparagraph ıst Veto., das Vo Strafrecht her diesem ZeT-

störerischen Individualismus entgegengehalten wird. Er prag 11 Bereich des
Sexuellen wenıgstens noch C1INC schwere Verantwortlichkeit CIN, die es ber
die Sphäre des prıvaten Beliebens erhebt, und halt mıt Drohung
bei der durch freies, folgenschweres Tun begründeten Pflicht fest. Man kann
icht einwenden, daß 1€ schon vorhandene Bindungslosigkeit sich doch u  4i

keine Pflicht mehr kümmere. Solange die gebieteripche Forderung des
Rechtes noch dasteht, ann das Bewußtsein dessen, w as sCcin soll, nıcht ganz
untergehen. Es iıst auch sicher, daß das StrafgesetB für manchen ein starker
alt das Abgleiten ist.

Auf der anderen Seite ist es auch Tatsache, daß das Strafgeseh sehr oft
nıcht VO der Fruchttötung zuruüuckhält Darauf gründet sıch der Einwand
der se1t Jahrzehnten — den Angriffen auf das Geserp eısten wieder-
kehrt der Zweck, dessentwillen es da ıst, wird icht erreicht, da die
Mächte, die ZU Beseitigung des Kindes drängen, starker sind als Achtung
und Furcht VOoOr dem Strafrecht: aber dieses rechtlichen Hindernisses
finden die Frauen del' iarmeren Bevölkerung keinen Arzt er ı1} geordneter
Weise den Eingriff vornımmt un werden ZU Kurpfuscher getrieben.
Das Ergebnis der Strafandrohung ist also icht die Verhütung der Ahb-
treibung, sondern der schwere Schaden Gesundheit und Leben, der aus

den unsachgemäßen heimlichen Eingriffen erwächst.
Damit ist auf einNne ernste Schwierigkeit hingewlesen, die erneut fühlbar

macht, vielfach verschlungen die Frage ıst ber es folgt nicht,
daß das StrafgeseB ıcht sSC11HC wichtige Funktion behält, troBß der Neben-
wirkung, die haben mMag Wenn A hofft, diese ungewollte FYolge des
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GesebBesdurch Aufh bes , mäan,
gabe der Schwangerschaftsunterbrechung ihrerseits noch yanz andere Wir-
kungen haben muß als die, die Man damit ‚ar erreichen meınt, un ZWar s U

verhängnisvolle daß S1C ıcht auf werden können. Das ergibt
sıch aus allem, W as 1l1er gEsagt wird. Sodann tauscht sıch 11 der Er
wartiung, daß die Aufhebung des StrafgeseBes das Kurpfuschertumbeseitigen
werde. Zu bedenken 1st, daß doch el großer eıl der Arzteschaft nıcht bloß
durch das Strafgeseb VOo dem icht medizinisch indizierten Kingriff zurück-
gehalten wird ber selbst wWenn genügend viele Ärzte sich bereit fänden, auf
das Ethos iıhres Berufes il verzichten und ihre Wissenschaft ı den Dienst
der Lebensvernichtung stellen, würde das nwesen der nichtärztlichen
Abtreiberei ıcht aufhören. Es bleiben offenbar noch andere Gründe die die
Frauen un Mädchen die Heimlichkeit drängen; gerade auf diesem Gebiete
handeln die Menschen Sar icht nach rationellen Erwägungen., Die rus-

sischen Erfahrungen haben gezeigt, daß auch bei weitgehender Freigabe des
klinischen Abortes das Kurpfuscherwesen icht zurückgeht. Übrigens hat das
große Experiment der freigegebenen arztlichen Unterbrechungen Ergeb-
N für d  1€ Gesundheit der Frauen geführt, die Rußland selbst sehr
bald ernstier Besinnung Anlaß gegeben haben -  O diesen Erfahrungen
kommt eın Anreiz dazu, den Versuch u der esundheit willen Zzu '

LEUETN,

Die Tatsache der häufigen Übertretungen des StrafgeseBes darf aber gewiß
iıcht leichtSwerden. Sie führt ı diesem Zusammenhange ZzwWw 1

Feststellungen. Kinmal, daß auch innerhalb der staatlichen Zuständigkeit die
Angelegenheit des 2718 weıt iber den Sektor des Strafrechts hinausgreift.
Die Sorge für das Gemeinwohl verlangtden KinsaB derStrafgewalt des
Staates Übergriffe i das echt des Lebens: zugleich aber mu ent-

schieden daran gearbeitet werden, die tiefen Schäden der öffentlichen Ord-
Nung überwinden, die e1inNe Ursache ur  en die Häufigkeit der Straftaten
hilden. Da liegt die größere und wichtigere Aufgabe; WEeNN s1€e€ einigermaßen
erfüllt wird, verliert das strafrechtliche Problem el VOo sSeINCT Schärtfe.
Außerdem folgt für das Gebiet des Strafrechtsselbst, daß es sichicht darum
handeln kann, ıı1n jedem Falle, der dem Staatsanwalt bekannt wird, mıt r1g0-

Strafmaßnahmen vorzugehen. Grundsäßglich mu das echt gewahrt
werden;: es mu Gewalt durchseBen den eigentlich VOeILI-

brecherischen Wiıllen: aber ıst die Vollendung des Rechtes, die einzelne
"Lat und alles, w as ®  hr geführt hat, abzuwägen und da Milde walten A

lassen, Milde icht aus Schwäche; sondern Reife des Urteils her:
vorgeht.

Das deutsche Strafrecht hat bisher dem notwendigen Schuß des keimen-
den Lebens ı wesentlichen festgehalten. Nur istdurch e1iNne Änderung des
Geseges Vo Mai 1926 die Strafandrohung bedeutend gemildert worden.
Damit ıst 1€ JTötung des Kindes ı41 Mutterleib, die VOo der Multter oder mıt
ihrer Einwilligung und nicht gewerbsmäßig voTrTgeNOMM wird, der
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Die Ehrfurcht VOr dem Leben

Reihe der schwersten mıt Zuchthausbedrohten Straftaten ausgeschieden. Es
wird iıcht leicht beurteilen sSe1N, ob diese Herabsegung derStrafe,
die nicht ohne Einfluß auf die durchschnittliche Beurteilung der Abtreibung
bleiben konnte, durch die Kücksicht auf die tatsachlichen Verhältnisse g -
boten Wäar, oder ob S16 ec1iN gefährliches Nachgeben einNne leidenschaftliche
Propaganda bedeutete. Sicher 1st, daß C1H weıteres Zurückweichen unheil:-
volle Folgen haben mußte.

Die Zulassung der Unterbrechung us ) Z In dik wäare ein

tiefer Einbruch ı das geltende Gesep Hier eCin Tor öffnen, hieße sehr
abschüssigen Weg freigeben. Die Unbestimmtheit, die solchen „sozlalen
Rücksichten anhaftet, könnte durch gesegßliche Sıcherungen, WIC die Kın-
seBung VOoO genehmigenden Kommuissionen, icht überwunden werden; alles
are bei dem Fehlen jeder festen Grenze der Willkür anheimgegeben iı
Sache die VO sıch großen ruck Tem Nachgeben ausubt
Wenn überhaupt möglich 1ST, untragbare Verhältnisse auf diese VWeise
Zu andern, annn wird sehr schnell unerträglich, w as vorher hinnahm
un ach Kraäaften bessern suchte. Es warewahrhaftig eın verzweifelter
Entschluß, sozıale Not durch Lebensvernichtungbeseitigen Z wollen. Im
einzelnenFalle und ı1n gegenwaärtigen Bedrängnis scha{fft mMa  } sıch vIiel-
lesicht e1Ne Erleichterung. ber dieser Griff ı 1€e Lebenssubstanz des Volkes
mMUu nach zıiemlich kurzer eıt notwendig eine nNneue sozıale Not hervor-
rufen; C111 olk ohne kraftvolle Jugend 1ST auch dem wırtschaftlichen Elend
ausgeseBl.

Und weıter: die sozıale Not, die die Völker un VOoO  b allem Deutschland
bedrückt, ist iıcht das Ergebnis unabwendbarer Gesegmäßigkeiten. Sie hat
ihren Ursprung i den freien Taten lange geübter Ungerechtigkeit der
Preisgabe der Gesegpe des Handelns, nach denen allein gesundes Gemein-
schaftsleben aufgebaut werden ann. Überwunden oder auch u ernstlich
gemildert wird die Not allein durch diıe Rückkehr ZUu dieser naturgemäßen i

Ordnung, durch die tatkräftige Gesinnung sozlaler Gerechtigkeit un Liebe
Welche sozıiale Gesinnung aber waächst ı 11°Volke heran, das sıch daran
gewöhnt, wirtschaftliche Schwierigkeiten durch die JTötung sCLLET Kinder ZUuU

beseitigen, un SCLNET Seele den Sınn für die Gerechtigkeit und die
opferfähige Liebe 4! ihrer ursprünglichsten Kraft und ihren tiefsten
Gefühlen mordet!

Der Kıngriff Aaus ethischer Indikation 185 Thüringen schon ZC*
seglich zugelassen; ı Hessen wird ach Januar 1946 ErSaANSCHCH
Weisung des Justizministeriums iıcht verfolgt. Anderswo ıst dagegen ach-
drücklich auf das bestehende Verbot hingewlesen worden. Eine geseglich
zugelassene Ausnahme des 8213 hätte 1ler Eein 4! sıch CH$ umgrenztes Bereich
und würde icht ıne schwere Beeinträchtigungder grundsäglichen Stel
lung mıiıt sich bringen w1e€ bei der Anerkennung der sozialen Indikation. ber
auch. ıın diesem Zugeständnis läge ein Verzicht auyf den Schuß eines Rechts-
gu  S VOrT, das die Rechtsordnung verteidigen hat Auch 1er würde das
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cksicht rt S DurchhrechuLebensrechtandersar 19CH
WäTre die Preisgabe ganz wesentlichen Klarheit un Folgerichtigkeitdes
Rechtes. Wenn das GeseB es als möglıch anerkennt, Menschenleben i irgend-

Notlage toten, wird C111 Rechtsgedanke als gültig hingestellt,
dessen ı1iINNETE Wucht Ina ıcht mehr nach Belieben authalten kann. Außer:
dem hat sıich ı der kurzen Zeit, der dieser Beziehung 1Ne€e Rechts-
unsicherheit bestand schon hinlänglich gezeigt w as VOo vornhereıin
vermutlien Wäar, daß die Zulassung der otzuchtsindikation den Anreiz Zz.U

alschen Angaben enthalt für alle die, die mıt jedem Mittel ihrem Ziele
kommen wollen; zuständige tellen sınd sehr bedenklich geworden ** Unter
normalen Verhältnissen sind die Fälle wirklicher Notzucht selten, daß eiNle

gesegliche Festlegung, BCHCH die grundsäßlıche Einwände erheben
sind, auch deswegen abgelehnt werden mu

Für die arztlıchen Eingriffe aus medizinischer ndikatıon hat sich
C106 verhältnismäßig klare Rechtslage allmählich gebildet Die Rechtsprechung
hat die Theorie des übergeseglichen Notstandes entwickelt Eine geseBliche
Bestimmung fand die Angelegenheit Rahmen der eugenischen GeseB-
gebung des Dritten Reiches. Diese Normen sind wenıgstiens vorläufig außer
Kraft!* Die Methoden des Nationalsozialısmus, der VOo der eugenischen
Schwangerschaftsunterbrechung ZU 01 eugenischen ord überging, haben dazu
die Frage der eugenischen Indikation belastet daß diese gegenwarlıg sehr
zurückgetreten 15  en Sie haben aber hbewiesen, welche Gefahr darın liegt wenn

1na einmal zugibt daß aus gesundheitlichen Gründen unerwünschtes Leben
beseltigt werden darf

Wenigstens materiell ıst noch die Regelung geltendes echt die e1inNe

Schwangerschaftsunterbrechung als zulässıg erklärt, ‚„WECNN ein Arzt SIE ach
den Regeln der arztliıchen Kunst zZu Abwendung ernsten Gefahr für
das Leben oder die Gesundheit derjenigen, der SiLC vornımmt und mı1ıt

deren Einwilligung vollzieht‘“ !® Solange die medizinische Wissenschaft 1
vielen ihrer Vertreter diese Eingriffe als berechtigt oder notwendig be-
trachtet., werden diese Ausnahmen VO allgemeinen Verbot €es 218

der StrafrechtspraxI1is anerkannt bleiben. Daß damit, w1e Nägele forderte,
das echt ber Leben un Tod die and des Arztes gelegt Ist, uß
jeder bedauern, der überzeugt ist, daß dieses echt uüber unschulciees
Leben keines Menschen and gehört. Er wird auch bedauern, daß aut
die Anerkennung der Unbedingtheit des Lebensrechtes verzichtet worden ist
enn diese Ausnahmslosigkeit selber mu für e1in hochbedeutsames Rechts-
gur halten Anderseits ı1st vollkommen zuzugeben, daß 1Ne€ Bestrafung nach

218 wıdersinnig 1st AÄArzte gegenüber, der nach der Schulmedizin

Vgl die Angaben -von Franken d o
Sbo in Hessen durch Verordnung VOmIM 1946

des Gesetzes Verhütung erkkranken Nachwuchses der Fassung VO:

Jun  1 1935
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di gang iNe nd rung ann Nur vVon

medizinischen Lehre USs beginnen.
Ebenfalls weniıgstens materiell noch iı Rechtskraft ist die Norm, die die

Entscheidung ber die Notwendigkeit der Unterbrechung dem einzelnen
Arzte entzieht un Ne Kommission übergibt *. Wenn das auch als mensch-
lich unwürdig und medizinisch falsch hingestellt wurde *, diese Sicherung

Mißgriffe und Mißbrauch ı solchen Sache annn iıcht aufgegeben
werden. Die Forderung danach 1st je]1 alter als die konkrete Regelung der
Verordnung VOoO 1935 s1€e€ wurde schon auf dem Deutschen Ärztetag
Leipzig 1925 Beschluß Zu dieser Vorsicht des Verfahrens muß sich die
Vorsicht des Urteils gesellen, die die ungste Forschung auszeichnet Die
moderne Medizin hat das mechanistische Denken überwunden und ist Zu

‚„ Vorstellung übermechanistischen Ganzheitlichkeit des Lebendigen
fortgeschritten Sie ı1st 1e] mehr enel1gt auftf die Nn Kräfte des
Organismus vertirauen, als VO gewaltsamem Vorgehen Erfolg ZU '

arten; s1C scheut sıch darum., die geheimnisvolle Einheit einzugreifen,
die die Mutter un das ind in ihrem Schoße verbindet, solange Ccs irgend
vermeidbar 1st. Diese Annäherung an den Standpunkt, den die Ethik Ver-
treten muß, annn JeBt schon viele Konfliktsfälle vermeiden.

Schließlich muß das GesebB jedem Arzt, der nach sC1NEIM Gewissen 1€
Tötung des keimenden Lebens grundsäglich ablehnt die volle Freiheit
gestehen, sSeINET Überzeugung gemäß handeln. Der Standpunkt den die
katholische Moral der Verteidigung Gesepes der natürlichen Schöp-
fungsordnung vertrıtt, ist auch für den achtungswürdig, der iıh nıcht teilt *
Aus der Straflosigkeit des medizinisch indizierten Eingriffes darf icht eine

Verpflichtung ZU  ] Vornahme abgeleitet werden. Noch die maßgebende Reichs-
gerichtsentscheidung VO 11 März 1927 hat aqausdrücklich erklärt daß mıt
der Feststellung der mangelnden Rechtswidrigkeit un der daraus folgenden
Strafloesigkeit die Frage der sittlichen Zulässigkeit nıcht berührt werde. Es
ware widersinnig, wenn der Arzt durch die Treue Z.u SCINECIN Gewissen sich
der Gefahr ausgeseBt sähe, Kunstfehlers angeklagt werden.

Zu Vermeidung solcher nannehmbarer Interpretation e1iNne gesegliche
Bestimmung notwendig 1st W1€e S1C das kolumbische Strafgesegbuch VOo

ausdrücklich aufgenommen hat, SC1I dahingestellt; (Gustav Radbruch hat sS1e

einmal ur  .. erforderlich erklärt, wenn iıcht aus dem Recht AKingriff eiInN®

Pflicht werden sol1“%.
1USs XI hat al Verwalter des Lehramts, das VO Gott auchZUu Ver-

kündigung und Erklärung des naturlichen SiltengeseBes gegründet Ist, In
sC1INECMIM Rundschreiben ber die christliche Ehe VOoO 51 Dezember 1930 den

Verordnung ZUTE Ausführung des Gesetzes ZUr Verhütung erbkranken Nachwuchsesm A E E d z ı A e uua Vom 7E 1935, Art. 4 {f.
Die Gegenwart o 2 0)
Franz Büchner, Das Menschenbild der modernen edizin. Freiburg 1946,
Eberhard Schmidt a. ()

20 Geburtshülfe und Strafrecht. Jena 1907,
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Grundsag der ausnahmslosen Unantastbarkeit des ungeborenen Lebens noch
einmal dargelegt m1T der ernsten Warnung, auch die öffeniliche Gewalt INOSC
sıch D} daß „Gott der Richter und Rächer unschuldigen Blutes ist,as
VO. der Erde ZU Himmel schreit“ *1 Derselbe Papst hat sich SC1INEeETr

sozjalen Enzyklika VO Ma 1931 bitter darüber beklagt daß die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlıiıchen Verhältnisse der Gegenwart ungeheuer
großen Zahl Vo Menschen außerordentlich schwer machten, das C110 Not-
wendige, ihr CW1SCS Heil, ZU wirken, und hat deshalb mıt inständigem Dran-
pcChn gefordert, daß maendlich entschieden darauf hinarbeite, die FKülle der
wirtschaftlichen Güter YAN verteilen, daß die Daseinsunsicherheit anzcr
Volksteile endgültig uüberwunden werde“*

Dasselbe SıttengeseB, das unbedingt die Tötung jedes Lebens verbietet,
gebietet ebenso unbedingt die sozıaleGerechtigkeit, die jedem das Seine
gibt und keiner Schicht des Volkes das verweıgert, W ds ZU einem gesunden
Leben nach den Forderungen des SıttengesekBes naturgemäße Voraussegung
ıst. Dasselbe Geseß, das ı jedem Falle die Hilfe durch Eingriff ı11 das
kindliche Leben versagt stellt das Gebot der Gerechtigkeit undLiebe auf, dıe
alles Lut, den L  .9 den kranken und pflegebedürftigen, den un ihre hre
bangenden, en  1 iıhrem Persönlichsten geschändeten üttern durch Mit-
gefühl un tätıge Hilfe die Erfüllung ihrer Pflicht möglich A machen. Zu

gleich fordert dieses natürliche SıttengeseB die Zucht des geschlechtlichen
Lebens, die vorauszusehendes Unheil VO vornherein ausschließt. In dem
Maße, ı1 dem die Menschen sıch die Erfüllung aller übrigen Forderungen
der sittlichen Ordnung ehrlich bemühen, werden S16 auch die Ehrfurcht VvVOo

dem Leben wahren.

Der französische sozlale Katholizismus und die
Republikanische Volksbewegung

Von GEO JARLOT

Im Jahre 1393 glaubte Charles Benoit den soözıalen e atholiken (Catholi-
ques SOClauX) den TodesstoßV können, indem behauptete,.ıhre
Ideen am aus Deutschland. -In der 'Tat verdanken die Pioniere des
sozialen Katholizismus ı rankreich viel dem deutschen un Öösterreichischen
Finfluß. Während ihrer Kriegsgefangenschaft ı ölnmachten der Marquıis
de La Tour du Pin und raf Albert de Mun Bekanntschaft mı17 den Sozlal-
lehren des großen Bischofs Ketteler. KEinige Jahre spater wurde La Tour
du Pin als Militärattache nach Wien geschickt. Zuvor hatte 1€ Bedingung
gestellt, daß Frohsdorf dem damaligen Kronprätendenten, dem Grafen
de Chambord, Ne Besuch abstatten dürfe Dieser bestärkte hn ıin seiNnNneN

Ideen Er schloß Freundschaft mıt dem FHürsten vonmn Liechtenstein, mıt dem

Casti connubii (Herdersche Ausgabe 33)
Quadragesimo aNNO0 130 und 61 f£. (Herdersche Ausgabe 07 und 91)
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